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Koste», die anläßlich von Amtshandlungen in Betreff der gepachteten

Gemeindejagd erlaufen und zu deren Tragung der Pächter verhalte»
wird, cnblict) für den Pachtschilling, sowie für die Erfüllung der

sonstigen, dem Pächter aus dem Pachtverträge obliegenden Verbind¬

lichkeiten.
Sinkt die Caution unter den Betrag des einjährigen Pacht¬

schillings, so hat die politische Bezirksbehörde dem Pächter die Ergänzung
derselben binnen 12 Tagen ans die ursprüngliche Höhe aufzutragen.

Die Caution hat in Bargeld, in Staats- oder anderen für
.pupillarsicher erklärten Werthpapieren, nach dem Börseneourse des Erlag-
täges berechnet, oder in Einlagebüchern inländischer Sparcasseir oder

der Raiffeiseneassen-Vereiue in Oberösterreich zu bestehen.

Vier Wochen nach Ablauf der Pachtzeit wird dem Pächter die

Caution, insoweit dieselbe nicht für die Zwecke, für welche sie haftet,

in Anspruch genommen wird, zurückgestellt.

8 21 .

Der erste Pachtschilling ist binnen 14 Tagen nach erfolgter Zu¬

weisung der Gemeindejagd und jeder folgende vier Woche» vor Beginn
des Pachljahres bei der Gemeindevorstehung z» erlegen.

Wird der Pachtschilling nicht zur festgesetzten Zeit erlegt, so hat

auf die hierüber erfolgte Anzeige des Gemeindevorstehers die politische

Bezirksbehörde den Pächter unter Festsetzung einer Frist von 14 Tagen

und unter Androhung der Auflösung des Pachtes (§ 28, Z. I) zur

Zahlung aufzufordern.
8 22 .

Der bei der Gemeindevorstehung erlegte Pachtschilling (§ 21 )
kann zu Gemeinoezweckeu dann verwendet werde», wenn die Grund¬

besitzer dagegen keine Einsprache erheben.

Sollte dagegen Einsprache erhoben werden, so hat die Gemeinde¬

vertretung zu beschließen, ob die Vertheilung des Pachtschillings unter

die Grundbesitzer nach Maßgabe der Fläche ihrer in die Gemeindejagd

einbezogenen Grundstücke oder der auf dieselben entfallenden Grund¬

steuer stattzufinden hat.
Abmachungen, wonach zum Behufe der Umgehung der gesetzlichen

Bestimmungen zu Gunsten eines oder mehrerer Mitbieter von Seite

des einen oder des anderen Grundbesitzers von vornherein auf deni

ihm zufallenden Antheil an dein Jagdpachtschillinge ganz oder theilweise

verzichtet wird, sind ungiltig und als Uebertretung des Gesetzes tut

Sinne des Abschnittes Y dieses Gesetzes strafweise an den Betheiligten

zu ahnden.
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